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Liebe Eltern,  
 
wir begrüßen Ihr Kind herzlich in der Oberschule in Lengefeld.  
Damit Ihr Kind problemlos und einfach an der Mittagsversorgung in der Schule 
teilnehmen kann, wollen wir Sie mit diesem Schreiben, über unsere Leistungen, Ihre 
Möglichkeiten und die weiteren Schritte informieren. 
 

Firma Bloi: 
Mit unser über 30-jährigen Berufserfahrung und unserem Knowhow – gerade auch im 
Bereich der Schulversorgung – stehen wir für Qualität, Service und Geschmack.  
 

Menü-Angebot: 
Unsere täglich wechselnden Menüs werden für Sie am Morgen des gleichen Tages 
frisch zubereitet und gekocht. Dabei können Sie zwischen zwei warmen und zwei kalten 
Menüs wählen. 
 

Menü 1 – 4,30 € (warm) 

Menü 2 – 4,50 € (warm) 
Menü 3 – 3,50 € (kalt) 

Menü 4 – 5,50 € (kalt 
 
 

Service & Bestellung: 
Sie haben die Möglichkeit bis 08:00 des gleichen Tages das Essen Ihrer Kinder zu- oder 
abzubestellen. Bestellen Sie einfach und bequem online über unsere Homepage. 
Hierbei lassen sich der Speiseplan, bereits getätigte Bestellungen oder auch 
Rechnungen einfach einsehen.  
Natürlich können Sie auch gern telefonisch, per Fax oder Mail bestellen. 
 

Anmeldung: 
Um an der Mittagsversorgung teilzunehmen (ohne vertragliche Bindung), ist es 
erforderlich, dass Sie sich auf unserer Homepage mit Ihrem teilnehmenden Kind 
anmelden. Dies ist generell und einmalig erforderlich – auch wenn Sie in Zukunft nicht 
vorhaben online zu bestellen. Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie eine 
gesonderte Anleitung zur Anmeldung Ihres Kindes auf unserer Homepage. 
Der Schulcode für die Oberschule in Lengefeld lautet: 
DC3CD (diesen brauchen Sie zur Anmeldung auf der Homepage) 

 

 

 

 

http://www.bloi.de/
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Ablauf: 
Sobald Sie für Ihr Kind Essen bestellen, werden am folgenden Schultag die 
entsprechenden Essenmarken dafür bei der Essensausgabe bereitgelegt 
(personalisierter Umschlag). Mit den Essenmarken ist Ihr Kind am Essenstag berechtigt, 
das bestellte Essen zu erhalten. Da eine schnelle Essensausgabe gewährleistet sein 
muss, ist es erforderlich, dass Ihr Kind die Essenmarke am entsprechenden Essenstag 
bei der Essensausgabe vorlegt. 
Im Ausnahmefall (Essenmarke verloren oder vergessen) liegt zusätzlich eine 
Teilnehmerliste bei der Essensausgabe bereit, wo die Berechtigung nochmals geprüft 
werden kann.  
 

Abrechnung: 
Zum Anfang eines Monats erhalten Sie von uns eine Rechnung über die bestellten 
Essen des Vormonats. Diese monatliche Rechnung können Sie online auf unserer 
Homepage einsehen. Im Anschluss ziehen wir den entsprechenden Rechnungsbetrag 
per SEPA-Lastschriftmandat von Ihrem angegebenen Konto ein.  
Das hierzu benötigte SEPA-Formular steht Ihnen zum Download auf unserer Homepage 
zur Verfügung, nachdem Sie sich dort angemeldet haben. Bitte füllen Sie es einfach aus 
und schicken es ans uns zurück (Mail, Fax, Post). Wir erledigen den Rest. 
Eine Essensteilnahme setzt ein gültiges und uns vorliegendes SEPA-Mandat voraus. 
 

Bildung & Teilhabe: 
Informieren Sie sich bei Ihrer Stadt oder Gemeinde. Eine Übersicht, wo Sie sich zu den 
Leistungen des sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes vor Ort informieren 
können, finden Sie beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales  
 

www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Anlaufstellen/anlaufstellen.html 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind geregelt im § 6b Bundeskindergeldgesetz 
(BKGG) Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie im § 28 Sozialgesetzbuch (SGB) 
Zweites Buch (II) und im § 34 Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII). 

Wenn Sie uns den Berechtigungsschein zur Verfügung stellen (Kopie reicht), dann 
können wir die Berechtigung Ihrem Kundenkonto hinzufügen und werden dann mit den 
entsprechenden Behörden direkt abrechnen. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Ihr Team von Marienberg Menü 

https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Buergergeld/Bildungspaket/Anlaufstellen/anlaufstellen.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__6a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bkgg_1996/__6a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_2/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_12/index.html

